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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1975

Norm

StGB §164

Rechtssatz

Werden gestohlene Sachen ohne Wissen und Willen des Berechtigten verwahrt, so wird der Verwahrer von dem

Augenblick an wegen Hehlerei stra ällig, da er sein Verhalten trotz erlangter Kenntnis von der Herkunft der Sachen

fortsetzt.
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